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Startberechtigung bei Bayerischen Meisterschaften auf 
Strasse und Bahn 
 
Der/die Sportler(in) muss im Besitz einer BDR Jahreslizenz sein, die auf einen 
Bayerischen Verein ausgestellt ist (Lizenznummer BAY….). Sportler(innen) mit einer BDR 
Tageslizenz können starten, werden im Ergebnis gelistet, werden aber für die Meisterschaft 
gewertet und können somit keine Medaillen gewinnen. 
 
Bei Elite Männer können auch Fahrer mit deutscher Staatsbürgerschaft an den Start gehen, 
die einem Kontinental-Team angehören und ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. 
 
Bei Elite Frauen können auch Fahrerinnen mit deutscher Staatsbürgerschaft an den Start 
gehen, die eine Profilizenz haben und ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. 
 
Fahrer mit deutscher Staatsbürgerschaft und auf der Lizenz eingetragenem Wohnort in 
Bayern, die für einen Verein im Ausland starten, sind bei den Bayerischen Meisterschaften 
ebenfalls startberechtigt. 
 
Bei Bayerischen Meisterschaften dürfen die Sportler nur im Vereinstrikot oder in einem 
neutralen Trikot an den Start gehen. Das Tragen von Sportkleidung von BDR-
Renngemeinschaften und BDR-MTB-Teams bei Bayerischen Meisterschaften Straße / 
Bahn ist nur zulässig, wenn der Sportler am Veranstaltungstag auf Verlangen eine 
schriftliche Freigabe seines Vereins  vorlegen kann. Ausnahmen bezüglich Zeitfahranzüge 
kann das KK genehmigen. KT Fahrer sind von dieser Regelung nicht betroffen.  
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Gez.:  
Vizepräsident für den Rennsport Peter Bohmann 
Verbandsjugendleiter Toni Hornung 
 
 

 


